










3. Die ausgewiesenen Zahlungen an den Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler enthalten Sach­
leistungen im Umfang von 152 T€, die im Wesentlichen aus Nutzungsüberlassungen resultieren. Die Zahlungen
an die Gemeinde Langerwehe besteht in Gänze aus Sachleistungen. Diese betreffen die Bereitstellung von
Grundstücken zur Umsiedlung. Die Bewertung der Sachleistungen erfolgte anhand der Kosten, die der RWEP zur
Bereitstellung der Sachleistungen entstanden sind.

4. Die RWEP und die RBS sind Organunternehmen im steuerlichen Organkreis der RWE AG. Die von der RWE AG als
Organträger entrichteten Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlungen werden nicht berichtet, da die Aktivitä­
ten der RWEP und der RBS in der mineralgewinnenden Industrie nicht den Schwerpunkt der Tätigkeiten des RWE
Konzerns insgesamt darstellen. Gemäi:!, IDW Praxishinweis 1/2017 Tz 109 erfolgt keine Schlüsselung der Steu­
erzahlungen.

Essen, 10. Juni 2020 

Der Vorstand 

Dr. Rolf Martin Schmitz Dr. Markus Krebber 
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